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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/840 DER 
KOMMISSION 

vom 29. Mai 2015 

über Kontrollen, die von den zuständigen Behörden gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die 
finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der 
Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des 

Krisenmanagements durchgeführt werden 

Artikel 1 

Verwaltungskontrollen 

(1) Die zuständige Behörde führt Verwaltungskontrollen aller finan
ziellen Erklärungen durch, die die Begünstigten eingereicht haben mit 
dem Ziel, entsprechend den Finanzhilfevereinbarungen gemäß Artikel 1 
Buchstabe d der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1042/2014 ( 1 ) Finanz
mittel der Union zu erhalten („finanzielle Erklärungen“). Diese Kontrol
len umfassen mindestens Folgendes: 

a) Kontrollen zur Bestätigung der formalen und arithmetischen Richtig
keit der finanziellen Erklärungen; 

b) Kontrollen zur Bestätigung, dass das Projekt die in der Finanzhilfe
vereinbarung festgelegten Ziele erreicht hat oder dass Fortschritte auf 
dem Weg zur Verwirklichung dieser Ziele erzielt werden; 

c) eine analytische Prüfung zur Beurteilung der Relevanz der in den 
finanziellen Erklärungen angegebenen Ausgaben und ihrer Überein
stimmung mit den Anforderungen in der Finanzhilfevereinbarung 
und den geltenden EU-Vorschriften und nationalen Vorschriften. 

(2) Ergeben die Verwaltungskontrollen Unstimmigkeiten oder Un
regelmäßigkeiten, so führt die zuständige Behörde ausführliche Kontrol
len durch, um die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Aus
gaben zu beurteilen, insbesondere durch Überprüfung von bewusst aus
gewählten Stichproben von Belegen. 

(3) Die zuständige Behörde kann vom Begünstigten verlangen, eine 
Prüfbescheinigung und einen Prüfbericht zu allen in Absatz 1 Buch
staben a und c genannten Aspekten vorzulegen, die von einem unabhän
gigen Prüfer ausgestellt wurden. In diesem Fall legt die zuständige 
Behörde den Umfang der von dem unabhängigen Prüfer durchzuführen
den Kontrollen sowie das Muster für den Prüfbericht fest. 

Artikel 2 

Allgemeine Grundsätze für Vor-Ort-Kontrollen 

Die zuständige Behörde führt finanzielle und betriebliche Vor-Ort-Kon
trollen durch. 

▼B 

( 1 ) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1042/2014 der Kommission vom 25. Juli 
2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 in Bezug auf die 
Benennung von zuständigen Behörden und ihre Verwaltungs- und Kontrol
laufgaben sowie in Bezug auf den Status und die Verpflichtungen von Prüf
behörden (ABl. L 289 vom 3.10.2014, S. 3).
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Die Vor-Ort-Kontrollen werden auf der Grundlage von Unterlagen und 
Aufzeichnungen durchgeführt, die sich im Besitz der Projektbegünstig
ten befinden. 

Unangekündigte Vor-Ort-Kontrollen können den nationalen Rechtsvor
schriften entsprechend durchgeführt werden, wenn eine Vorankündigung 
den Kontrollzweck gefährden könnte. 

Artikel 3 

Finanzielle Vor-Ort-Kontrollen 

(1) Die finanziellen Vor-Ort-Kontrollen dienen dazu, für eine ausrei
chende Gewähr für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der den 
finanziellen Erklärungen zugrunde liegenden Finanzvorgänge zu sorgen. 

(2) Die zuständige Behörde überprüft, ob 

a) die in den finanziellen Erklärungen angegebenen Ausgaben den 
Buchführungsdaten und Belegen im Besitz der Projektbegünstigten 
entsprechen; 

b) die in den finanziellen Erklärungen angegebenen Ausgaben die in 
der Finanzhilfevereinbarung und den geltenden EU-Vorschriften und 
nationalen Vorschriften festgelegten Förderfähigkeitsanforderungen 
erfüllen; 

c) die Finanzierungsquellen Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 514/2014 entsprechen. 

(3) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 dieser Verordnung erstre
cken sich die finanziellen Vor-Ort-Kontrollen auf mindestens 10 % des 
kumulierten Beitrags der Union zu den Projekten, die in der jährlichen 
Rechnungslegung nach Artikel 39 der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 
für abgeschlossen erklärt wurden. 

Artikel 4 

Bedingungen für die Verringerung oder Verstärkung der 
finanziellen Vor-Ort-Kontrollen 

(1) Die zuständige Behörde stellt die Höhe der Fehlerquote im Bei
trag der Union, der in der jährlichen Rechnungslegung nach Artikel 39 
der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 kontrolliert wird, für das Haushalts
jahr N fest. 

(2) Die zuständige Behörde kann den Umfang der finanziellen 
Vor-Ort-Kontrollen im folgenden Haushaltsjahr N+1 verringern, wenn 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Fehlerquote liegt unter 2 % des Beitrags der Union, der in der 
jährlichen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr N kontrolliert 
wurde. 

b) Die seit Beginn des nationalen Programms durchgeführten finan
ziellen Vor-Ort-Kontrollen erstrecken sich auf mindestens 10 % 
des kumulierten Beitrags der Union für alle Projekte, die seit Beginn 
des Programms in der jährlichen Rechnungslegung für abgeschlossen 
erklärt wurden. 

▼B
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(3) Liegt die Fehlerquote bei mindestens 2 % des Beitrags der Union, 
der in der jährlichen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr N kontrol
liert wurde, so analysiert die zuständige Behörde die Bedeutung dieser 
Fehlerquote, um das Ausmaß und die Auswirkungen der Fehler zu 
ermitteln und um zu klären, ob die Fehlerquote repräsentativ für die 
Gesamtheit der angegebenen Zahlungen ist. Die zuständige Behörde 
ergreift die erforderlichen Präventiv- und Korrekturmaßnahmen, ein
schließlich zusätzlicher Kontrollen, und präsentiert die Ergebnisse dieser 
Analyse in der jährlichen Übersicht gemäß Artikel 59 Absatz 5 Unter
absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ). 

Die finanziellen Vor-Ort-Kontrollen für das folgende Haushaltsjahr 
(N+1) erstrecken sich auf einen Anteil des kumulierten Beitrags der 
Union für die Projekte, die in der jährlichen Rechnungslegung für das 
Haushaltsjahr N+1 für abgeschlossen erklärt werden, der höher ist als 
der entsprechende Anteil im Haushaltsjahr N. Dieser höhere Anteil darf 
nicht niedriger sein als 10 %. Zudem müssen sich die seit Beginn des 
nationalen Programms durchgeführten finanziellen Vor-Ort-Kontrollen 
bis zum Haushaltsjahr N+1 auf mindestens 10 % des kumulierten Bei
trags der Union für alle Projekte erstrecken, die seit Beginn des Pro
gramms in der jährlichen Rechnungslegung für abgeschlossen erklärt 
wurden. 

Wenn die Fehlerquote, die sich aus den verstärkten Kontrollen im Haus
haltsjahr N+1 ergibt, unter 2 % fällt, führt die zuständige Behörde im 
darauffolgenden Haushaltsjahr (N+2) finanzielle Vor-Ort-Kontrollen von 
mindestens 10 % des kumulierten Beitrags der Union für die Projekte 
durch, die in der jährlichen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr N+2 
für abgeschlossen erklärt werden. 

Artikel 5 

Betriebliche Vor-Ort-Kontrollen 

(1) Bei der Durchführung der betrieblichen Vor-Ort-Kontrollen über
prüft die zuständige Behörde, ob das betreffende Projekt entsprechend 
der Finanzhilfevereinbarung durchgeführt wird. Sie kontrolliert ins
besondere, ob die von den Begünstigten gemeldeten Indikatoren zuver
lässig sind, und das Projekt ohne unnötige Verzögerungen verläuft. 

▼M1 
(2) Betriebliche Vor-Ort-Kontrollen im Haushaltsjahr N erstrecken 
sich auf mindestens 20 % der Zahl der Projekte, die gemäß den An
gaben in der betreffenden jährlichen Rechnungslegung nach Artikel 39 
der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 in diesem Haushaltsjahr durch
geführt werden. Kann dieses Minimum aufgrund der COVID-19-Pande
mie im Haushaltsjahr N nicht erreicht werden, so werden die Kontrol
len, die im Haushaltsjahr N nicht durchgeführt wurden, zu einem spä
teren Zeitpunkt während des Programmplanungszeitraums durchgeführt. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamt
haushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
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Artikel 6 

Stichprobenauswahl für die Vor-Ort-Kontrollen 

Die zuständige Behörde führt die Vor-Ort-Kontrollen an einer Stich
probe von Projekten durch, die eine angemessene Mischung verschie
dener Arten und Größen von Projekten, Finanzvorgängen, Begünstigten 
und Durchführungsmethoden repräsentiert. Die Stichprobe trägt allen 
Risikofaktoren sowie Kosten-Nutzen-Aspekten der Kontrollen Rech
nung. 

Artikel 7 

Kontrollberichte 

(1) Die zuständige Behörde erstellt über jede Verwaltungs- und 
Vor-Ort-Kontrolle einen Bericht, der folgende Angaben enthält: 

a) vollständige Angaben zum Projekt und zu der entsprechenden Fi
nanzhilfevereinbarung; 

b) den Namen und die Unterschrift des Kontrollierenden; 

c) den Namen des Begünstigten; 

d) die Art der Kontrollen (Verwaltungskontrolle, finanzielle oder be
triebliche Vor-Ort-Kontrolle oder eine Kombination); 

e) gegebenenfalls den Umfang der Kontrolle; 

f) die Ausgaben, die in den Anwendungsbereich der Kontrolle fallen, 
und die Ausgaben (Stichprobe), die tatsächlich überprüft wurden; 

g) den als nicht förderfähig erachteten Ausgabenbetrag und 

h) eine Beschreibung der wichtigsten Ergebnisse, Mängel, Fehler und 
Unregelmäßigkeiten, zusätzlichen Kontrollen und Analysen, Empfeh
lungen und vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen und der Reaktion 
des Begünstigten. 

(2) Der Kontrollbericht kann als Checkliste vorgelegt werden. 

Artikel 8 

Besondere Bedingungen 

Fungiert die zuständige Behörde als Durchführungsstelle im Sinne von 
Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1042/2014, so werden 
die Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen im Sinne der Artikel 1 und 2 
der vorliegenden Verordnung von einer Einrichtung oder Person durch
geführt, die von den Einrichtungen oder Personen, die die Projekte 
verwalten, funktional unabhängig ist. 

Artikel 9 

Aufbewahrung von Belegen 

(1) Die zuständige Behörde trägt dafür Sorge, dass alle Aufzeichnun
gen, Unterlagen und Metadaten über die gemeldeten Ausgaben und die 
zweckgebundenen Einnahmen sowie die durchgeführten Prüfungen und 
Kontrollen der Kommission (einschließlich des OLAF) und dem Euro
päischen Rechnungshof für mindestens vier Jahre nach dem Haushalts
jahr, in dem die Zahlung des Restsaldos gemeldet wurde, zur Verfügung 
stehen. 

▼B
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Zu diesem Zweck legt die zuständige Behörde Vorschriften für die 
Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Unterlagen und Metadaten durch 
die Begünstigten fest. 

(2) Stellt die betreffende zuständige Behörde Unregelmäßigkeiten 
fest, so müssen die in Absatz 1 genannten Belege der Kommission 
für mindestens drei Jahre nach dem Jahr, in dem die betreffenden Be
träge vollständig von dem Begünstigten zurückgefordert und dem na
tionalen Programm gutgeschrieben wurden, zur Verfügung stehen. 

(3) Wenn ein Konformitätsabschlussverfahren gemäß Artikel 47 der 
Verordnung (EU) Nr. 514/2014 eingeleitet wird, müssen die in Absatz 1 
genannten Belege der Kommission für mindestens ein Jahr nach dem 
Jahr, in dem das betreffende Verfahren abgeschlossen wurde, zur Ver
fügung stehen. 

(4) Wenn ein Konformitätsbeschluss Gegenstand eines Gerichtsver
fahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen Union ist, müssen die 
betreffenden Belege der Kommission für mindestens ein Jahr nach dem 
Jahr, in dem das betreffende Verfahren abgeschlossen wurde, zur Ver
fügung stehen. 

(5) Die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Belege müssen der 
Kommission auf Papier oder in elektronischer Form zur Verfügung 
stehen. 

Unterlagen dürfen nur dann ausschließlich in elektronischer Form auf
bewahrt werden, wenn nach dem nationalen Recht des betreffenden 
Mitgliedstaats die Verwendung von elektronischen Dokumenten in na
tionalen Gerichtsverfahren als Belege zur Untermauerung der betreffen
den Vorgänge zugelassen ist. 

(6) Die Mitgliedstaaten können längere Zeiträume für die Aufbewah
rung von Belegen vorschreiben. 

Artikel 10 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß 
den Verträgen unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

▼B
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